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RS OGH 1991/8/29 15Os52/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1991

Norm

StGB §142 Abs2 Gb

Rechtssatz

Daß der Täter die an sich geringwertige Raubbeute irrig für wesentlich wertvoller gehalten hat, steht der Annahme der

Privilegierung nicht entgegen, weil für diese - bezogen auf den Täter - allein der objektive Wert (und nicht eine irrige,

darüber hinausgehende subjektive Einschätzung) maßgebend ist.
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